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Äi®: Rems-Murr-Kreis

Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft für die steuerliche Behand

lung des „Zweckverband Breitbandausbau Rems-WIurr" vom 06.09.2018 (einge

gangen am 10.09.2018)

Sehr geehrter Herr Senz,

sehr geehrter Herr Horn,

das Finanzamt teilt die in Ihrem Schreiben vom 06.09.2018 vertretene Rechtsauf

fassung, dass

1. die Umlage für die laufenden Kosten (vgl. § 14 Abs. 1 des Satzungsentwurfs)

einen nicht umsatzsteuerbaren Sachverhalt darstellt.

2. die Investitionsumlage des Rems-Murr-Kreises an den Zweckverband (vgl. § 14

Abs. 2 des Satzungsentwurfs) nicht umsatzsteuerbar ist, da diese strukturpoliti

schen Gründen dient und daher kein Entgelt für eine der Umsatzsteuer unterlie

gende Leistung darstellt, sondern einen echten Zuschuss.

3. der Zweckverband vollumfänglich zum Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen

bzgl. des Baus des Backbones sowie der Eingangsleistungen für Planung und

Bau der innerörtlichen Netze berechtigt ist.
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Sie werden darauf hingewiesen, dass diese Auskunft nach Treu und Glauben

Bindungswirkung nur dann entfaltet, wenn der später verwirklichte Sachverhalt von

dem der Auskunft zugrunde gelegten Sachverhalt nicht abweicht und außer Kraft tritt,

wenn die Rechtsvorschriften, auf denen die Auskunft beruht, geänderten werden.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsbehelfsbelehrunq

Sie können gegen diesen Verwaltungsakt Einspruch einlegen. Der Einspruch ist beim vorste

hend bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln

oder zur Niederschrift zu erklären. Die Frist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs beträgt

einen Monat (§ 355 Abs. 1 Abgabenordnung - AO -). Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an

dem Ihnen dieser Verwaltungsakt bekanntgegeben worden ist. Tag der Bekanntgabe ist bei

Zustellung mit Postzustellungsurkunde der Tag der Zustellung (§ 3 des Venwaltungszustel-

lungsgesetzes - VwZG -). Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung durch einge

schriebenen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als

bewirkt, es sei denn, dass dieser Verwaltungsakt zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist

(§122 Abs. 2AO, §4Vw2G).

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der
Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik
„Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.


